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1. Einleitung

Die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG
nimmt in der Praxis bisher nur eine untergeord-
nete Rolle ein. Insbesondere ist dies wohl auch
darauf zurückzuführen, dass erhebliche Unsi-
cherheiten bei der Auslegung der einzelnen Tat-
bestandsmerkmale bestehen und kaum finanz-
gerichtliche Rechtsprechung zu der Vorschrift
vorliegt. Wir begrüßen es daher, dass das BMF
am 24.03.2025 den Entwurf eines Schreibens
zur Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG
zur Stellungnahme an die Verbände versendet
hat.

Zu den Inhalten des Entwurfs nehmen wir wie
folgt Stellung.

2. Sanierung in Konzernstruk-
turen

2.1 Rz. 18: Sanierung in Organ-
schaftsfällen

Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind in
Konzernstrukturen, in denen unmittelbare
schädliche Beteiligungserwerbe zugleich mit-
telbare schädliche Beteiligungserwerbe auf ei-
ner anderen Ebene zur Folge haben können, die
Tatbestandsvoraussetzungen der Sanierungs-
klausel für jede Verlustgesellschaft gesondert
zu prüfen. Dies soll auch bei Erwerben in Org-
anschaftsfällen gelten. Dabei bleibt aber nach
unserer Ansicht im Einzelnen unklar, wie der
Organträger, die an ihn zu stellenden Sanie-
rungsvoraussetzungen erfüllen soll. Dazu wie
folgt:

Laut Rz. 18 des Entwurfs sollen im Falle des Er-
werbs eines Organkreises, der zu einem mittel-
baren Beteiligungserwerb an der/den Organge-
sellschaft(en) und einem (un-)mittelbaren Be-
teiligungserwerb an einer Organträger-Körper-
schaft führt, die Voraussetzungen der Sanie-
rungsklausel mit Blick auf die Verluste des Or-
ganträgers im Ergebnis (auch) durch diesen zu
erfüllen sein. Mit Rz. 18 wird insoweit der Betei-
ligungserwerb zum Zweck der Sanierung und
der Erhalt von wesentlichen Betriebsstrukturen
bezogen auf den Geschäftsbetrieb der Organ-
träger-Körperschaft, der ggf. nicht identisch
mit dem Geschäftsbetrieb ist, in dem die Ver-
luste originär (Organgesellschaft) entstanden
sind.

Das Auseinanderfallen zwischen dem zu sanie-
renden Geschäftsbetrieb und der Ebene, auf
der die Verluste steuerlich festgestellt werden,
wird offenkundig, wenn die Organträger-Kör-
perschaft keinen eigenen Geschäftsbetrieb un-
terhält. Das Entwurfsschreiben lässt offen, wie
die einzelnen Sanierungsvoraussetzungen be-
zogen auf den Organträger zu erfüllen sind,
wenn die zu sanierende Körperschaft faktisch
die Organgesellschaft ist.

Petitum: Wir regen an Rz. 18 dahingehend zu
konkretisieren, wie in Organschaftsfällen, die
Voraussetzungen der Sanierungsklausel im
Einzelnen erfüllt werden sollen.

2.2 Rz. 20: Sanierung und Per-
sonengesellschaften

Ausgehend von dem Gesetzeswortlaut in § 8c
Abs. 1a S. 1 KStG ist der Bezugspunkt für die
Sanierungsabsicht der Geschäftsbetrieb der
Körperschaft. Hierbei ist grundsätzlich von ei-
nem einheitlichen Geschäftsbetrieb
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auszugehen. Nachgeschaltete Beteiligungen an
einer Tochterkapital- sowie an einer Tochter-
personengesellschaft sind daher richtigerweise
gesondert zu betrachten. Eine Erweiterung des
Sanierungsumfangs im Falle einer Beteiligung
an einer Tochterpersonengesellschaft wider-
spricht diesem Gedanken. Zwar verlangt die Fi-
nanzverwaltung die Sanierung der beiden Ge-
schäftsbetriebe (im BMF-Entwurf wird erstmalig
von Geschäftsbereichen gesprochen, was unse-
res Erachtens synonym für Geschäftsbetriebe
stehen soll, jedoch eine unpräzise Verwendung
der Begriffe darstellt), d.h. den Geschäftsbe-
trieb der Körperschaft und den Geschäftsbe-
trieb der Tochterpersonengesellschaft, nur in
den Fällen, in denen (i) die Personengesell-
schaft selbst auch ein Sanierungsfall ist und (ii)
der Verlust der zu sanierenden Körperschaft im
Wesentlichen aus dem Verlust der Personenge-
sellschaft resultiert. Es bleibt allerdings offen,
wann das Kriterium der Wesentlichkeit erfüllt
wird, sodass die Auslegung der Norm aus Sicht
der Finanzverwaltung in diesem Punkt unklar
bleibt. Wir regen daher an, die Sanierung des
Geschäftsbetriebs der Körperschaft unabhän-
gig von etwaigen nachgeschalteten Geschäfts-
betrieben von Tochterpersonengesellschaften
zu würdigen. Dies steht im Übrigen in Überein-
stimmung mit der Auffassung der Finanzver-
waltung, die sie jüngst im überarbeiteten BMF-
Schreiben zur Zinsschranke vom 23. März
2025 vertreten hat. In Rn. 48 wird festgehal-
ten, dass das steuerliche EBITDA betriebsbezo-
gen zu ermitteln ist und eine erneute Berück-
sichtigung des Gewinnanteils aus einer Beteili-
gung an einer Mitunternehmerschaft beim Mit-
unternehmer nicht möglich sein soll.

Petitum: Wir regen an, die Sanierung des Ge-
schäftsbetriebs der Körperschaft unabhängig
von etwaigen nachgeschalteten Geschäftsbe-
trieben von Tochterpersonengesellschaften zu
würdigen.

3. Erhaltung wesentlicher Be-
triebsstrukturen

3.1 Rz. 32: Lohnsummenrege-
lung bei ausländischen Betriebsstät-
ten

Nach der Sanierungsklausel gem. § 8c Abs. 1a
KStG ist ein Beteiligungserwerb zum Zweck der
Sanierung für die Anwendung des § 8c Abs. 1
KStG unbeachtlich. Ein Beteiligungserwerb zum
Zweck der Sanierung soll demnach also weder
zum Untergang laufender steuerlicher Verluste

noch zum Untergang steuerlicher Verlustvor-
träge führen. Wird durch die Sanierung eine
wirtschaftliche Genesung der Körperschaft er-
reicht, können die steuerlichen Verlustvorträge
mit künftigen positiven Einkünften im Rahmen
der Mindestbesteuerung des § 8 Abs. 1 KStG
i.V.m. § 10d Abs. 2 EStG verrechnet werden.
Die Sanierungsklausel wirkt sich somit nur auf
die nationale Ertragsbesteuerung aus. Insbe-
sondere ausländische Betriebsstätten, deren
Ergebnisse in Anlehnung an Art. 7 Abs. 1 OECD-
MA nur im Betriebsstättenstaat besteuert wer-
den können, führen nicht zu einer Erhöhung der
steuerlichen Verluste der Körperschaft im In-
land. Zudem kann die Körperschaft nach Sanie-
rung auch keine ausländischen Verluste für die
Verrechnung mit inländischen Einkünften ver-
wenden. Insofern sollte sich der Erhalt der we-
sentlichen Betriebsstrukturen nach unserer
Auffassung auch nur auf die Merkmale im In-
land konzentrieren. Folglich sind aus unserer
Sicht nur die auf inländische Betriebsstätten
entfallenden Lohnsummen für die Anwendung
der Lohnsummenregelung relevant.

Petitum: Wir regen daher an, den Zusatz „auf
ausländische Betriebsstätten entfallende
Lohnsummen“ ersatzlos zu streichen.

3.2 Rz. 34: Lohnsummenrege-
lung bei Kleinbetrieben

Durch den statischen Verweis auf § 13a Abs. 1
S. 3 und 4 und Abs. 4 des ErbStG in der Fassung
des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I
S. 3018) in § 8c Abs. 1a S. 3 Nr. 2 KStG ist die
Lohnsummenregelung nicht anwendbar, wenn
die Ausgangslohnsumme EUR 0 beträgt oder
die Körperschaft nicht mehr als 10 Arbeitneh-
mer hat. Damit ist die Anwendung der Lohn-
summenregelung faktisch für Kleinbetriebe ge-
sperrt. Während es im ErbStG dadurch zu einer
Vereinfachung kommt und der Verschonungs-
abschlag für die Übertragung von begünstig-
tem Vermögen ohne Rücksicht auf die Arbeit-
nehmerstruktur gewährt werden kann, können
sich Kleinbetriebe nicht auf die Lohnsummen-
regelung als Kriterium für den Erhalt der we-
sentlichen Betriebsstrukturen berufen. Dies
stellt nach unserer Auffassung eine ungerecht-
fertigte Schlechterstellung dieser Kleinbetriebe
dar. Vor dem Hintergrund der andauernden
wirtschaftlichen Rezession sollte die Sanie-
rungsklausel in § 8c Abs. 1a KStG daher einem
möglichst großen Kreis offenstehen, um wirt-
schaftlich sinnvolle Sanierungen unter Erhalt
der steuerlichen Verlustvorträge zu ermögli-
chen. Da § 8c Abs. 1a S. 3 Nr. 2 KStG eine
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sinngemäße Anwendung des § 13a Abs. 1 S. 3
und 4 und Abs. 4 des ErbStG vorschreibt, ist
auch im Rahmen des § 8c KStG eine dem Sinn
und Zweck der Sanierungsklausel entspre-
chende Rechtsanwendung notwendig, die Sa-
nierungen auch bei Kleinbetrieben nicht unnö-
tig erschwert.

Petitum: Wir regen an, eine für Kleinbetriebe
günstige Auslegung der Lohnsummenregelung
vorzunehmen und im finalen BMF-Schreiben
festzuhalten, dass Kleinbetriebe die Lohnsum-
menregelung analog zur Regelung in § 13a
Abs. 3 Satz 3 ErbStG stets erfüllen.

3.3 Rz. 36: Aktivvermögen laut
Steuerbilanz

Die Bezugsgröße für die Bestimmung der Min-
desthöhe für die Zuführung von wesentlichem
Betriebsvermögen ist das Aktivvermögen lt.
Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres als Summe der Wirtschaftsgüter
(also bspw. keine Bilanzierungshilfen und Rech-
nungsabgrenzungsposten zu berücksichtigen
sind). Bei Bilanzierungshilfen und Rechnungs-
abgrenzungsposten handelt es sich um keine
Wirtschaftsgüter, sodass sie auch nicht in die
Ermittlung der relevanten Vergleichsgröße ein-
bezogen werden sollten. Gleiches gilt ggf. auch
für evtl. aktive steuerliche Ausgleichposten
(Wenigervermögen), die bilanztechnische Hilfs-
mittel darstellen, um bestimmte Vorgänge in
der Steuerbilanz anders als in der Handelsbi-
lanz zu bilanzieren. Vom in der Steuerbilanz
ausgewiesenen Aktivvermögen sind ggf. vor-
handene steuerliche Ausgleichposten für nega-
tive Firmenwerte abzuziehen, soweit diese
nicht bereits durch Abstockung von aktiven
Wirtschaftsgütern berücksichtigt wurden.

Petitum: Klarstellend sollte ergänzt werden,
dass bei der Bestimmung der Mindesthöhe für
die Zuführung von wesentlichem Betriebsver-
mögen Bilanzierungshilfen und Rechnungsab-
grenzungsposten nicht zum Aktivvermögen lt.
Steuerbilanz zählen.

3.4 Rz. 39 und Rz. 65: Vororg-
anschaftliche Mehr- und Minderabfüh-
rungen

Nach § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 1 KStG stellt
die einlageweise Zuführung neuen Betriebs-
vermögens eine der drei Möglichkeiten dar, das
für einen begünstigten Sanierungserwerb ge-
forderte Merkmal der „Erhaltung der wesentli-
chen Betriebsstrukturen“ zu erfüllen.

Laut Rz. 39 führen die Verlustübernahme gem.
§ 302 AktG und organschaftliche Minderabfüh-
rungen gem. § 14 abs. 4 KStG zu keiner Einlage
i.S.d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 1 KStG. Aus
unserer Sicht ist dieses Ergebnis sachgerecht,
denn weder durch die Verlustübernahme noch
die organschaftliche Minderabführung wird
wirtschaftlich neues Betriebsvermögen ge-
schaffen, das zu einer Sanierung beitragen
könnte.

Auch vororganschaftliche Minderabführungen
i. S. d. § 14 Abs. 3 Satz 2 KStG, die ebenfalls
nur in der Steuerbilanz der Organgesellschaft
als Einlage zu behandeln sind, bewirken keine
Zuführung neuen Betriebsvermögens in diesem
Sinne. Vielmehr verändert sich das relevante
Betriebsvermögen nicht und bleibt wirtschaft-
lich unverändert. Denn der Minderabführung i.
S. d. § 14 Abs. 3 Satz 2 KStG liegt stets der
Sachverhalt zugrunde, dass die Verlustgesell-
schaft einen Gewinn handelsrechtlich bereits zu
Zeiten vor der Organschaft erzielt hat, dieser
steuerlich erst zu einem späteren Zeitpunkt –
während der Organschaft - nachvollzogen wird.
Zu einer Stärkung des wirtschaftlich einsetzba-
ren Betriebsvermögens ist es damit nicht im
Zeitpunkt der als Einlage fingierten Minderab-
führung, sondern bei der seinerseits vollzoge-
nen handelsbilanziellen Gewinnrealisierung ge-
kommen.

Ebenso wenig wie (vor-)organschaftliche Min-
derabführungen und die Verlustübernahme
keine Einlagen i.S.d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3
Satz 1 KStG darstellen, sind dazu spiegelbildlich
die (vor-)organschaftliche Mehrabführung (§
14 Abs. 3 Satz 1 KStG bzw. §14 Abs. 4 Satz 2
KStG) keine Leistungen i. S. d. § 8c Abs. 1a Satz
3 Nr. 3 Satz 5 KStG. Es kommt zu keiner Minde-
rung des Betriebsvermögens im wirtschaftli-
chen Sinne.

Petitum: Wir regen an Rz. 39, um die vororg-
anschaftliche Minderabführung zu ergänzen
und klarzustellen, dass auch diese nicht zu ei-
ner Einlage i. S. d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3
KStG führt. Korrespondierend dazu sollte Rz.
65 regeln, dass die Gewinnabführung nach §§
291 Abs. 1, 301 AktG, organschaftliche Mehr-
abführungen i. S. d. § 14 Abs. 4 Satz 2 KStG
und vororganschaftliche Mehrabführungen i.
S. d. § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG keine Leistungen
i. S. d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5 KStG
darstellen.
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3.5 Rz. 41: Einlagen durch Alt-
Gesellschafter

Bei der Frage, ob zum Erhalt der wesentlichen
Betriebsstrukturen dem Betrieb wesentliches
Betriebsvermögen durch Einlagen zugeführt
wurden, sollen nach Rz. 41 des Entwurfs nur
Einlagen zu berücksichtigen sein, die durch den
sanierenden Erwerber der Anteile an der Ver-
lustkörperschaft oder durch eine ihm naheste-
hende Person zum Zweck der Sanierung geleis-
tet wurden. Erwirbt der Käufer weniger als
100% und leistet der weiterhin an der Gesell-
schaft beteiligte „Alt-Gesellschafter“ eine Ein-
lage zum Zwecke der Sanierung, wäre diese
nach Rz. 41 nicht zu berücksichtigen.

Diese Einschränkung auf die Person des Einle-
genden lässt sich nicht dem Gesetz entnehmen.
Insbesondere im Zusammenspiel mit § 8c Abs.
1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5 KStG und der in Rz. 69
vertretenen Auffassung ergibt sich aus unserer
Sicht ein „schiefes“ Bild. Denn gem. Rz. 69 sol-
len alle Leistungen der Körperschaft als schäd-
liche Leistungen zu berücksichtigen sein, und
zwar unabhängig davon, ob der Empfänger der
Leistungen der Erwerber oder ein anderer An-
teilseigner ist. D.h., Einlagen des Alt-Gesell-
schafters wären einerseits bei der Frage, ob we-
sentliches Betriebsvermögen zugeführt wird
nicht zu berücksichtigen, andererseits führen
Leistungen an den Alt-Gesellschafter zur Min-
derung des zugeführten Betriebsvermögens.

Petitum: Wir regen an, dass seit dem Beteili-
gungserwerb von den bisherigen Gesellschaf-
ten getätigte Einlagen/Betriebsvermögenszu-
führungen ebenfalls als Einlagen i. S. d. § 8c
Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 2 KStG anzuerkennen
sind.

3.6 Rz. 51 und Rz. 55: Wert des
zugeführten Betriebsvermögens

Für die Bestimmung, ob der Körperschaft inner-
halb des Zwölf-Monats-Zeitraums wesentliches
Betriebsvermögen zugeführt wurde, sollte
nicht auf den Buchwertansatz bei der empfan-
genden Körperschaft abgestellt werden. Viel-
mehr sollten die Einlagen für Zwecke der Ver-
gleichsrechnung in § 8c Abs. 1a S. 3 Nr. 3 KStG
mit dem Teilwert i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 Hs.
1 EStG bewertet werden. Denn auch die über-
tragenen stillen Reserven sind grundsätzlich
dazu geeignet, das Vermögen des Geschäftsbe-
triebs zu erhalten bzw. zu stärken und zu einer
Sanierung beizutragen. Dies gilt gleichermaßen
für Umwandlungen, die steuerlich zu einem

Wert unterhalb des gemeinen Werts umgesetzt
werden. Auch hier sollte unabhängig von dem
Wertansatz für ertragsteuerliche Zwecke die
tatsächliche Vermögenszuführung (Teilwert)
für den Wert des zugeführten Betriebsvermö-
gens entscheidend sein.

Petitum: Betriebsvermögenszuführungen soll-
ten für die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a
KStG jeweils mit dem Teilwert angesetzt wer-
den.

4. Nichterhaltung der wesentli-
chen Betriebsstrukturen

4.1 Rz. 67: Erlass von Verbind-
lichkeiten gegen Besserungsschein

Werden in der Praxis Gesellschaften saniert,
verzichten zunächst die Gesellschafter auf et-
waige Verbindlichkeiten gegenüber der Gesell-
schaft. Der Erlass von Verbindlichkeiten wird
dabei oftmals gegen Besserungsschein ausge-
sprochen. Lebt die Verbindlichkeit im Besse-
rungsfall wieder auf, soll sich dies nach Ansicht
der Finanzverwaltung auch auf die (Nicht)-An-
wendung der Sanierungsklausel auswirken. In
Rz. 67 wird die Auffassung vertreten, dass das
spätere Wiederaufleben der Verbindlichkeit in
Höhe des Erfüllungsbetrages für Zwecke der
Sanierungsklausel eine Leistung der Körper-
schaft an den Anteilseigner darstelle, welche
die vorherige Betriebsvermögenszuführung
mindert. Im Ergebnis kann rückwirkend die An-
wendung der Sanierungsklausel versagt wer-
den.

Aus unserer Sicht kontrahiert die in Rz. 67 ver-
tretene Auffassung, dem Ziel der Sanierung
von Gesellschaften und damit der Intention des
Gesetzes. Denn das Wiederaufleben der Ver-
bindlichkeiten zeigt die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage und spricht damit für eine er-
folgreiche Sanierung der Gesellschaft. Die rück-
wirkende Nichtanwendung der Sanierungsklau-
sel führt zu einer Gefährdung des Sanierungs-
erfolges und erscheint nicht sachgerecht.

Petitum: Wir regen an, die Ausführungen zum
Wiederaufleben der Verbindlichkeit im Besse-
rungsfall anzupassen und festzuhalten, dass
es dies zu keiner Leistung der Körperschaft
und somit auch nicht zu einer Minderung der
vorherigen Betriebsvermögenszuführung
führt.
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